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Instructio Austriaca, Reskript Pius' IX.
1855/1856

Die Instructio Austriaca von 1855/56 war eine kirchenrechtliche

Auslegung über die katholische Ehe in Österreich. Sie war seiner Zeit

das erste Partikulargesetz dieser Art weltweit. Die Besonderheit dieser

Instruktion bestand darin, dass die kirchlichen Bestimmungen über die

Gültigkeit, bzw. das Wesen der Ehe als staatliches Reformgesetz mit

zivilrechtlichen Konsequenzen vorgestellt wurden. Dennoch galt nach

wie vor parallel das ABGB. Die Instructio galt als Wegbreiter für das

Konkordat mit Österreich, das 1855 in Kraft trat. 

Pius IX. wollte nicht als Urheber der Instructio erscheinen, da er der

Kirche die alleinige Kompetenz in Fragen des Eherechts zusprach. Er

billigte 1856 eine überarbeitete Fassung der Instruktion, in der der Papst

nicht mehr auftauchte, sondern der Münchener Nuntius Michele Viale-

Prelá die Instruktion in eigenem Namen und auf private Empfehlung

übersandte. Sie wurde schließlich im selben Jahr publiziert und trat 1857

in Kraft.
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